
GEMEINDE

ERSIGEN

Grünabfuhr
Die Grundsatzinformationen zur Kehrichtneuorganisation und zum Abfallreglement, 
Traktandum Nr. 2 der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2007, finden Sie in der 
Ersiger-Information vom November 2007. Bitte konsultieren Sie diesen Text zuerst.

Detailinformationen Grünabfuhr
→ Wechsel vom Bringprinzip zum Holprinzip
→ Die Inanspruchnahme der Grünabfuhr ist freiwillig
→ Der Häckslerdienst bleibt bestehen
→ Einführung neues System per 15. März 2008

Die Gemeinde Ersigen beauftragt die Schwendimann AG, Dammweg 53, 3053 Mün-
chenbuchsee, mit der fachgerechten Sammlung des Grüngutes. Diese Firma besitzt ein 
zertifiziertes Management-System ISO 9001-14001 und weist eine jahrelange Erfahrung 
im Entsorgungsbereich auf. Sie ist in Ersigen seit 35 Jahren aktiv.
Die Endentsorgung des Grüngutes erfolgt in der KOMPOGAS Utzenstorf AG. Grüngut-
verwertung mit Energiegewinnung. Die anfallenden Bioabfälle werden zur Produktion 
von CO2-neutralem Biogas und Strom verwendet. 

Das neue System
 Das Grüngut muss nicht mehr an einen zentralen Ort gebracht werden, sondern 

wird in der Nähe der Liegenschaft abgeholt. 
 Die Sammlung erfolgt in separaten Grüngut-Containern. 
 Das neue Grüngut-Holsystem wird seit einiger Zeit mit grossem Erfolg in Gemeinden 

wie Bäriswil, Fraubrunnen, Hindelbank etc. angewandt.

Vorteile neues System
 Man muss sich nicht mehr um Kleber/Marken kümmern. Die Jahrespauschale wird 

jeweils anfangs Jahr mit Einzahlungsschein in Rechnung gestellt und dabei die Jah-
resmarke per Post mitgeliefert.

 Das Grüngut muss nicht mehr transportiert werden. Es wird abgeholt.
 Das Sammelgebinde ist mit dem zu beziehenden Container vorgegeben. Es wer-

den keine eigenen Körbe, Säcke etc. mehr benötigt.
 Wie bisher ist die Inanspruchnahme des Services freiwillig. Es können sich zwei oder 

mehrere Haushalte/Personen zu einer Grüncontainergemeinschaft zusammen-
schliessen.
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Container
 Der/die benötigte/n Grüngut-Container sind bei der Schwendimann AG zu erste-

hen. Sie werden inkl. Jahresgebührenmarke 2008 zu den Kunden nach Hause gelie-
fert. Einmalige Anschaffungspreise:

Inhalt Breite Tiefe Höhe Kapazität Normal Belüftet
140 Liter 48 cm 55 cm 104 cm 11 kg Fr. 95.00 Fr. 125.00
240 Liter 58 cm 73 cm 104 cm 15 kg Fr. 99.00 Fr. 130.00
660 Liter 135 cm 80 cm 118 cm 45 kg Fr. 530.00 nicht lieferbar

800 Liter 135 cm 80 cm 135 cm 50 kg Fr. 550.00 nicht lieferbar

Konditionen: 2 Jahre garantierter Rückkauf, 5 Jahre Vollgarantie
 Die Gemeinde Ersigen beteiligt sich an der einmaligen Anschaffung des Grüngut-

Containers mit 50 % der Kosten, wenn der Container zwischen dem 01. Februar 2008 
und 30. April 2008 bei der Schwendimann AG bezogen wird. Über die Details der 
Containerbezüge und Auslieferungen wird anfangs 2008 mit einem separaten Flug-
blatt informiert. 

 Dank den belüfteten Containern entstehen kaum Geruchsemissionen. Der Contai-
ner kann wie derjenige der Hauskehrichtabfuhr bequem überall hin gerollt werden 
(140 + 240 Liter-Container auch über Treppen). 

 Rückkaufangebot für bestehende Container siehe Blatt „Hauskehricht“.

Jahresgebühren Grünabfuhr
Containergrösse Jahresgebührenmarke 2008

für 20 Abfuhren
Jahresgebührenmarke 2009

für 22 Abfuhren
140 Liter Fr. 125.00 Fr. 135.00
240 Liter Fr. 185.00 Fr. 200.00
660 Liter Fr. 480.00 Fr. 525.00
800 Liter Fr. 610.00 Fr. 670.00

Grüngut/Häckslerdienst
 Folgende Stoffe können ab 2008 mit der Grünabfuhr entsorgt werden: Rüstabfälle, 

Brot, Gebäck, Käse, Fleisch, Fisch, pflanzliche und tierische Fette, Eierschalen, Kaf-
feesatz, Teekraut, Kleintiermist, Katzenstreu, Schnittblumen, Rasen- und Wiesen-
schnitt, Laub, Strauch- und Baumschnitt, Stauden von Blumen und Gemüse, Unkraut 
und Fallobst. 

 Im Jahr 2008 erfolgt eine Erhöhung des Häckslerdienstes von vier auf sechs Mal pro 
Jahr. 

Abfuhrdaten/ Bereitstellung für Abfuhr
 Die 20 Abfuhren werden im Jahr 2008 an folgenden Daten, vorwiegend am Don-

nerstag, durchgeführt: 20.03./03.04./17.04./02.05./15.05./29.05./12.06/26.06./10.07./
24.07./07.08./21.08./04.09./18.09./01.10./16.10./30.10./13.11./27.11./11.12.2008.

 Der Bereitstellungsort ist derselbe wie bei der brennbaren Abfuhr (Hauskehricht), ab 
06.00 Uhr morgens (am Vorabend bereitstellen). 

Weitere Informationen
 Ab dem 24. November 2007 ( = letzter Bringservice kompostierbare Abfälle) werden 

für die Grünabfuhr keine Einzelgebührenmarken mehr benötigt.
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